
Beschlussauszug
ordentlichen Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde 

Neuenkirchen vom 26.09.2022 (VO-34-BO-21-475-1)

Top 8 3. Änderung des Bebauungsplans "Ihlenfeld-Nord" - 
Abwägungsbeschluss

Frau Teutloff fragt, ob das Gespräch zwischen Herrn Diekow und dem 
Sachbearbeiter vom Landkreis bereits stattgefunden hat. Frau Trautmann erklärt, 
dass es ein Telefonat gab und dort offene Fragen geklärt wurden. Eine Anpassung 
des Bebauungsplanes ist nicht notwendig.
Frau Trautmann verlässt um 19:00 Uhr die Sitzung.

Mit Datum vom 07.09.2021 hat die Gemeindevertretung der Gemeinde 
Neuenkirchen den Beschluss über die Aufstellung der 3. Änderung des 
Bebauungsplans „Ihlenfeld-Nord“ gefasst und den Entwurf des Bebauungsplans zur 
Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung bestimmt.

Die öffentliche Auslegung des Entwurfs fand in der Zeit vom 04.10.2021 bis 
einschließlich 05.11.2021 statt. 
Über die eingegangenen Stellungnahmen (öffentliche und private Belange) muss 
nunmehr beraten werden. Die Belange sind untereinander und gegeneinander 
gerecht abzuwägen (§ 1 Abs. 7 und § 1a Abs. 2 Satz 3 BauGB).

Mitwirkungsverbot:
Aufgrund des § 24 (1) Kommunalverfassung ist kein Mitglied des Gremiums von der Beratung und 
Abstimmung ausgeschlossen.

Beschluss:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Neuenkirchen beschließt:

1. Die eingegangenen Stellungnahmen der Behörden und sonstiger Träger 
öffentlicher Belange bzw. der Öffentlichkeit wurden unter Beachtung des 
Abwägungsgebotes entsprechend den jeweiligen Empfehlungen in der 
Abwägungstabelle (Anlage 1) geprüft. 

2. Den Abwägungsvorschlag und das Abwägungsergebnis (Anlage 1) macht sich 
die Gemeinde zu eigen. Sie sind Bestandteil des Beschlusses. Das Amt 
Neverin wird beauftragt, die Behörden und sonstige Träger öffentlicher 
Belange sowie die betroffene Öffentlichkeit von diesem Ergebnis mit Angabe 
der Gründe in Kenntnis zu setzen. 

Abstimmungsergebnis:
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Anzahl der
Mitglieder

Anzahl befangener
Mitglieder*

Davon
anwesend

Ja-
Stimmen

Nein-
Stimmen

Enthaltungen

10 0 10 10 0 0
*Mitwirkungsverbot im Sinne des § 24 (1) Kommunalverfassung MV

Der Auszug entspricht dem Inhalt der Beratung.

Neverin, den 18. Oktober 2022

Falk Wiskow
Gemeinde Neuenkirchen
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